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1. Zusammenfassung
Der Turnerbund Weiden e. V., vertreten durch das Architekturbüro Binner, Neustadt a. d.
WN, beabsichtigt die Überplanung des Sportparkgeländes am Hammerweg. Aus diesem
Grund wurden durch den Auftraggeber bereits mehrere Varianten der Bebauung unter-
sucht. Die vorliegende Untersuchung behandelt die Varianten 3 und 4.
Das zukünftige Wohngebiet wird durch die Verkehrslärmimmissionen der Bundesstraße
B 22 und des Hammerweges beaufschlagt. Weiterhin wirken die Sportlärmimmissionen der
nach der Uberplanung je nach Planungsvariante verbleibenden Sportanlagen ein.
Für unser beratendes Ingenieurbüro bestand die Aufgabe, die Verträglichkeit des geplan-
ten Vorhabens mit den Verkehrslärmimmissionen und den Sportanlagenlärmimmissionen
zu untersuchen und zu bewerten, sowie geeignete Festsetzungen für einen späteren Be-
bauungsplan zu erarbeiten.
Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis:

1.1 Variante 3:
Die Variante 3 verlegt fünf Tennisplätze in den östlichen Grundstücksbereich. Die restli-
chen der bisher vorhandenen Tennisplätze entfallen. Ebenso entfallen der Fußballplatz,
der Beachvolleyballplatz sowie die beiden Parkplätze. Die Tennishallen bleiben erhalten.
Für diese Konfiguration ergibt sich eine, ohne weitere Schallschutzmaßnahmen bebauba-
re Fläche von ca. 32.968 m2. In Verbindung mit Schallschutzmaßnahmen kann dieser Be-
reich vergrößert werden.
Bei konkreter Betrachtung der im Rahmen der Variante 3 vorgesehenen Bebauung sind
am Gebäuderiegel im Osten bauliche Schallschutzmaßnahmen erforderlich, vor allem um
die Nutzung der dort vorgesehenen Tennisplätze zu ermöglichen. Hier dürfen an den Ost-
fassaden keine öffenbaren Fenster von Aufenthaltsräumen im Sinne der Sportanlagen-
lärmschutzverordnung (18. BImSchV) vorgesehen werden. Um Überschreitungen der lm-
missionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung an den Gebäuden innerhalb
des Gebietes zu vermeiden sind die Lücken zwischen den östlichen Riegelgebäuden zu
verschließen (z. b. transparente Wand).
Zugleich dient der Gebäuderiegel als Abschirmung für die Verkehrslärmemissionen der
Bundesstraße. Damit kann der Bereich innerhalb des Gebietes soweit geschützt werden,
dass sich mit Ausnahme der im Westen von den Lärmimmissionen durch den Hammerweg
betroffenen Bereiche keine Überschreitungen der Grenzwerte der Verkehrslärmschutzver-
ordnung ergeben. Die um 4 dB(A) niedrigeren Orientierungswerte der DlN 18005, Teil 1,
Beiblatt1 können tagsüber innerhalb des Gebietes zum Großteil eingehalten werden.
Nachts ergeben sich mit Ausnahme einiger Gebäude im Süden v. a. in den oberen Ge-
schoßen Überschreitungen der Orientierungswerte.
lm westlichen Bereich in der Nähe des Hammerweges ergibt sich an drei Gebäuden die
Erfordernis von baulichen bzw. passiven Schallschutzmaßnahmen. Diese Situation kann
durch geeignete Gebäudeanordnung oder Verringerung der zulässigen Geschoßzahl' op-
timiert werden.
Hinsichtlich des Anlagenlärms ergeben sich nach Rücksprache mit der Stadt Weiden auf-
grund der Bescheidsituation keine weiteren Einschränkungen für bestehende Gewerbebe-
triebe in der Nachbarschaft.

1 Die Berechnungen gehen von drei Geschoßen aus.
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Die Anlage1 dieses Berichtes enthält eine graphische Darstellung der Berechnungser-
gebnisse.

1.2 Variante 4:
Die Variante 4 verlegt fünf Tennisplätze in den östlichen Grundstücksbereich. Die Tennis-
hallen bleiben erhalten. Die Tennisplätze nördlich der Tennishallen bleiben ebenfalls erhal-
ten. Die restlichen der bisher vorhandenen Tennisplätze entfallen. Die Berechnungen ge-
hen davon aus, dass der Beachvolleyballplatz sowie die beiden Parkplätze erhalten blei-
ben und der Fußballplatz entfällt.
Bebaut wird in diesem Fall nur der Bereich der zu verlegenden Tennisplätze im westlichen
Teil des Sportparks.
Für diese Konfiguration ergibt sich eine, ohne weitere Schallschutzmaßnahmen bebauba-
re Fläche von ca. 10.958 m2. ln Verbindung mit Schallschutzmaßnahmen kann dieser Be-
reich vergrößert werden.
Bei konkreter Betrachtung der im Rahmen der Variante 4 vorgesehenen Bebauung sind
im östlichen Bereich bauliche Schallschutzmaßnahmen erforderlich, um die Nutzung der
Tennisplätze und der Parkplätze zu ermöglichen. Hier dürfen an fünf Gebäuden an jeweils
mindestens 2 Fassaden keine öffenbaren Fenster von Aufenthaltsräumen im Sinne der
Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) vorgesehen werden.
Im westlichen Bereich in der Nähe des Hammerweges ergibt sich an fünf Gebäuden die
Erfordernis von baulichen bzw. passiven Schallschutzmaßnahmen. Diese Situation kann
durch geeignete Gebäudeanordnung optimiert (2 statt drei Geschoße) werden.
Hinsichtlich des Anlagenlärms ergeben sich nach Rücksprache mit der Stadt Weiden auf-
grund der Bescheidsituation keine weiteren Einschränkungen für bestehende Gewerbebe-
triebe in der Nachbarschaft.
Die Anlage1 dieses Berichtes enthält eine graphische Darstellung der Berechnungser-
gebnisse.

Aus der o. a. Situation ergibt sich die Erfordernis von Maßnahmen zur Minderung der
Lärmeinwirkungen.
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1.3 Zielvorgaben

Zielvorgaben der Schallschutz-Maßnahmen:
Aktiver Lärmschutz (Variante 3):

Abschirmung der Lärmimmissionen durch einen Gebäuderiegel mit einer Mindesthöhe
von H = 8,0 m über Oberkante Gelände in Verbindung mit der Eigenabschirmung der
Gebäude.

Außenlärm vor den Fassaden und Frelbereiche im Erdgeschoß:
Außenlärm vor den Fassaden und Frelbereiche im Erdgeschoß: Die Orientierungs-
werte der DIN 18005 für den Tagzeitraum sollen innerhalb des Umgriffs größtenteils
eingehalten werden.
lm Obergeschoß sollen die Orientierungswerte aus DIN 18005, Teil1, BeibIatt1 für
den Tagzeitraum übenıviegend eingehalten werden. Die 4 dB höheren Immissions-
grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung sollen jedenfalls nicht überschritten
werden.
lm abgeschirmten Bereich wird eine Einhaltung der Grenzwerte der Verkehrslärm-
schutzverordnung für den Nachtzeitraum angestrebt. Wo dies in höheren Geschoßen
nicht möglich ist, soll ein Beurteilungspegel von Lr= 54 dB(A) nicht überschritten
werden. Wo dies in einzelnen Fällen an exponierten Fassaden nicht möglich ist, ist die
Überschreitung auf einen Wert zu begrenzen, der eine Gesundheitsgefährdung der
Bewohner ausschließt (60 dB(A)).
Insgesamt soll gewähneistet werden, dass an mindestens einer Gebäudeseite die
Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung zur Nachtzeit nicht überschritten wer-
den, um Grundrissorientierungsmöglichkeiten zu gewährleisten.

lnnenpegel in Schlafräumen:
Durch eine öffentlich-rechtliche Regelung ist zu gewährleisten, dass ein lnnenpegel in
Schlafräumen und Kindeizimmem von maximal 30 dB(A) erreicht wird (Festsetzung
baulicher und sonstiger technischer Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen (BauGB § 9 (1) Nr. 24)). Dies ist durch geeignete Lüftungs- und Kli-
matisierungskonzepte oder mit angemessenen Fensterkonstruktionen zu erzielen.
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Unter den o. a. Zielvorgaben ergeben sich die folgenden Festsetzungsvorschläge für ei-
nen zukünftigen Bebauungsplan:

Dle erste Reihe der Bebauung im Osten ist als Gebäuderiegel entsprechend der
Darstellung im P/anteil zu errichten. lm Südosten ist der Gebäuderiegel lückenlos
auszuführen. Die Bebauung muss eine Höhe von mindestens H = 8,0 m über Ober-
kante Ursprungsgelände erreichen. Die Lücken zwischen den Gebäuden des süd-
östlichen Gebäuderiegels sind mit Lärmschutzeinrichtungen mit einem Schall-
dämm-Maß von mindestens RW = 25 dB zu verschließen.
In den Gebäuden, die in der Anlage 1 zum Satzungstext mit roten Pegeleintragun-
gen „W/S“ bzw. W/S,F für das entsprechende Geschoss versehen sind, sind die
Schlaf- und Kinderzimmer zur lärmabgewandten Seite zu orientieren.
In den Gebäuden, die in der Anlage 1 zum Satzungstext mit roten Pegeleintragun-
gen „S“ für das entsprechende Geschoss versehen sind, sind die Aufenthaltsräume
zur lärmabgewandten Seite zu orientieren.
Soweit die Orientierung der Schlafräume einschließlich Kinderzimmer zur lärmab-
gewandten Gebäudeseite auch durch die Ausschöpfung aller planerischen Möglich-
keiten nicht realisierbar ist, ist durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen,
etwa Schallschutzfenster in Verbindung mit zentralen oder dezentralen Lüftungsan-
lagen, Doppelfassaden, verglaste Vorbauten, verglaste Lcggien, Wintergärten,
Schiebeläden, besondere Fensterkonstruktionen oder vergleichbare Maßnahmen
sicherzustellen, dass eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es ermöglicht, bei
gewähr/eisteter Belüftbarkeit der Räume einen lnnenraumpegel von L,›,i„ = 30 dB(A)
während der Nachtzeit nicht zu überschreiten. Der Nachweis der Wirksamkeit der
Schallschutzmaßnahmen ist mit dem Antrag auf Genehmigungsfreistellung bzw. mit
dem Antrag auf Baugenehmigung vorzulegen. Der Nachweis des Schallschutzes
gegen Außenlärm hat entsprechend der VDI Richtlinie 2719 Schalldämmung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen vom August 1987 zu erfolgen.
An, mit W/S,F gekennzeichneten Fassaden sind die vorgenannten Schallschutz-
maßnahmen nicht zulässig. Hier dürfen keine öffenbaren Fenster von Aufenthalts-,
Schlaf- und Kinderzimmern vorgesehen werden. Alternativ können im Einzelfall
ausnahmsweise zu Reinigungszwecken öffenbare Fenster von Aufenthaltsräumen
vorgesehen werden. Der Nachweis des Schallschutzes gegen Außenlärm hat ent-
sprechend der VD/ Richtlinie 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zu-
satzeinrichtungen vom August 1987 zu erfolgen.
Der Nachweis des Schallschutzes gegen Außenlärm ist mit dem Antrag auf Ge-
nehmigungsfreistellung bzw. mit dem Antrag auf Baugenehmigung unaufgefordert
vorzulegen
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Hinweis an den Planer und die Stadt Weiden:
Als Grundlage für die unter den o. a. Spiegelstrichen 2 bis 3 angeführte Anlage 1 zum
Satzungstext schlagen wir die Plandarstellung in der Anlage 1.1 dieses Berichtes vor
(Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen nach der Verkehrslärmschutzverordnung
(16. BlmSchV)).

Vohenstrauß,
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3.
I1/

I2/

I3/

I4/

I5/

/6/

I7/
I8/
I9/
I10I

I11/

I12I

I13I

I14I

/15/

I16I

/17/

/18/

Grundlagen
Baugesetzbuch - BauGB - in der Bekanntmachung der Neufassung vom
27.08.1997 (BGBI. IS 2141)
Elftes _Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (11. Blm-
SchGÄndG
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom
03.08.1988, Nr. Il B 8-4641.1-001/87 „Vollzug des Baugesetzbuches und des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes; Berücksichtigung des Schallschutzes im
Städtebau - Einführung der DIN 18005 - Teil 1"
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, Schreiben
IlB5-4641-002/10, „Lärmschutz in der Bauleitplanung
Vollzug des Bundes - Immissionsschutzgesetzes, Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen, VB Blm-
SchG 2.0, Nr. 7/21 - 8702.6 - 1997/4 Vom 5. Februar 1998 (Allg. Ministerialblatt
1998 S. 117; 27.10.2003 aufgehoben)
DIN 18005-1, „Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für
die Planung“,2002-07
Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987
TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“, Sechste AVwV vom
26.08.1998 zum Bundes - Immissionsschutzgesetz
VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtun-
gen“, Stand: August 1987
DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" incl. deren Beiblätter 1 und 2 (November
1989)
Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes Verkehrswegeschallschutzmaßnahmenverordnung -
24. BImSchV)
VDI 377012002 - 04: „Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport -
und Freizeitanlagen“, April 2002
Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)
vom 12. Juni 1990 (BGBI. I S. 1036)
Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
lmmissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung-18. BImSchV)
vom 18. Juli 1991
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS 90, Ausgabe 1990, Stand: Ap-
ril 1990
Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung
16.BImSchV) Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall
03), Anlage 2 zu § 4
Bundesrat, Drucksache 319/14, 17.07.14, Verordnung zur Änderung der Sech-
zehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
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(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV
BVerwG 4 CN 2.08, Urteil des 4. Senats vom 22.03.2007
BVeıwG, Beschl. vom 17.05.1995 4 NB 30/94
DIN EN 12354 - 4 „Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden
aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie,
Deutsche Fassung EN 12354 -4:2000" ,April 2001
Umweltbundesamt, WaBoLu-Hefte, Nr. 01/2006, Transportation Noise and Car-
diovascular Risk, Review and Synthesis of Epidemiological Studies; Dose-
effect, Curve and Risk Estimation, Dr. Wolfgang Babisch
Hamburger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung 2010
Lärmschutzbaukasten - Schiebeläden, Landeshauptstadt München, Referat für
Stadtplanung und Bauordnung
Digitales Geländemodell, Vermessungsvervvaltung Bayern
https://www.baysis.bayern.de/content/verkehrsdaten/SVZ/strassenverkehrszaeh
lunqen.aspx?zaeh|stelle=71419100&,iahr=2010#tkzstnr
Angaben zur Verkehrsbelastung Hammerweg und Bundesstraße 22, Stadt
Weiden per Email v. 15.12.2014
Schreiben S3-43321.B22 des staatliches Bauamtes Amberg-Sulzbach vom
10.12.2014 zu Iärmarmen Fahrbahnbelägen auf der Bundesstraße 22
http://geoportal.bayern.de/bayernatlas/L7ExSNbPC4sb6TPJDblCAiLPd0Fv2v9
OnlrPrA5rbixOP8hEaFIVXrbAcpsGQCaUdhZLLGbowYS60u-
YtLhY0kUWLQgjSEXXlqsKLi78LLlB87Q9KnZcTQ/L7E59/Onl59/B8730
Software SoundPLAN 7 der Firma Braunstein und Berndt GmbH, Stand: s. An-
lage
Lichtbilder Städtebauliche Modelle Varianten 3 und 4, übergeben durch Archi-
tekturbüro Binner, Neustadt a. d. Waldnaab
Besprechung mit Hr. Seidl, Stadt Weiden und Ortseinsicht durch unser Büro am
25.11.2014
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4. Anforderungen an den Schallschutz

4.1 Verkehrslärm
lm Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 I6/ sind schalltechnische Orientierungswerte für die
städtebauliche Planung angegeben. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschens-
wert, um die mit der Eigenart des betreffenden schutzwürdigen Gebietes verbundene Er-
wartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.
Es sind folgende Orientierungswerte für Verkehrslärmimmissionen angegeben:

Gebietseinstufung Orientierungswert
Tag Nacht

>
Mıscngebıet (ıvıı) so dB(A) so dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB( ) 55 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 45 dB(A)
Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005 Verkehr (Auszug)
Dabei gilt die Zeit von 6.00 Uhr- 22.00 Uhr als Tagzeit und der Zeitraum von 22.00 Uhr-
6.00 Uhr als Nachtzeit.
Als wichtiges Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm-
immissionen können die lmmissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16.
BImSchV, /14/) herangezogen werden. Anzuwenden ist die Verkehrslärmschutzverordnung
jedoch nicht, da sie nur für den Neubau bzw. die wesentliche Anderung von Verkehrswe-
gen relevant ist.

Gebietseinstufung Grenzwert
Tag Nacht

Gewerbegebiet GE) 69 dB(( ) 59 dB( )J> J>
Miscn/oorfgebıet (ıvıı/MD) 64 dB(3>) 54 dB()>)
Allgemeines Wohngebiet (WA) se dB(J>) 49ds()> I
Tabelle 2: Grenzwerte der 16. BImSchV
Analog zur DIN 18005 gilt als Tagzeit der Zeitraum von 6.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit
der Zeitraum von 22.00 Uhr- 6.00 Uhr.

428_0.d0C›< Überplanung des Sportparkgeländes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
Seite 13



4.2 Sport- und Freizeitanlagenlärm
Die Lärmimmissionen von Sportanlagen sind entsprechend der Sportanlagenlärmschutz-
verordnung, der 18. BImSchV /15/ zu ermitteln und zu beurteilen.
Diese Verordnung gilt primär für die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von
Sportanlagen, soweit sie zum Zwecke der Sportausübung betrieben werden und einer
Genehmigung nach § 4 des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (BImSchG) nicht bedür-
fen. Sportanlagen sind ortsfeste Einrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, die zur Sportausübung bestimmt sind. Zur Sportanlage zählen
auch Einrichtungen, die mit der Sportanlage in einem engen räumlichen und betrieblichen
Zusammenhang stehen. Zur Nutzungsdauer einer Sportanlage gehören auch die Zeiten
des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- und Abgangs.
Für Freizeitanlagen wird in der Regel die Freizeitlärmrichtlinie des LAI herangezogen. In
Bayern werden Freizeitlärmimmissionen üblicherweise jedoch nach der 18. BImSchV
(SportanlagenIärmschutzverordnung) vom 18. Juli 1991 beurteilt. In der inzwischen zu-
rückgezogenen, jedoch nach wie vor fachlich zutreffenden Vollzugsbekanntmachung
(VB BImSchG 2.0, I5/) ist dazu folgendes angegeben (Randnummer 149b): „Die Geräu-
schimmissionen von Freizeitanlagen sind wie die von Sportanlagen entsprechend der
Sportanlagenlärmschutzverordnung (18.B/mSchV) zu beurteilen. Dabei ist die Summen-
wirkung mit allen anderen Anlagen (§ 3 Abs. 5) zu berücksichtigen (vg/. auch Rand-Nr.
17). Nur bei der Beurteilung von Sportanlagen dürfen. nach § 2 Abs. 1 18. BImSchV die
Geräusche anderer Anlagen, auch die von Freizeitanlagen, nicht angerechnet werden.“
n der 18. BImSchV sind folgende schalltechnische lmmissionsrichtwerte für die Summe

der Sportanlagenlärmimmissionen bzw. hier der Freizeitlärmimmissionen am jeweiligen
mmissionsort angegeben:

lmmissionsrichtwert
Gebietseinstufung Tag außerhalb Tag innerhalb Nacht

f g Ruhezeiten Ruhezeiten W
Kurgebiet, für 45 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A)

Pflegeanstalten
Reines Wohngebiet 50 dB(A) 45 dB 35 dBE 2

^"9-W°“"Q°b*ei (WAI ....-. 55 “BW 5° ¶E1-z¬--
so dB(A) K ss ds 45813§2 E12

Gewerbegebiet (GE) es dB(A) M so ds so esE 2
Tabelle 3: lmmissionsrichtwerte nach 18. BImSchV /15/

Als Tagzeit an Werktagen git dabei der Zeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr, an Sonn- und
Feiertagen von 07.00 bis 22.00 Uhr. Als Nachtzeit gilt an Werktagen der Zeitraum von
22.00 bis 06.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 22.00 bis 07.00 Uhr. Die Ruhezeit an
Werktagen dauert von 06.00 bis 08.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr. An Sonn- und
Feiertagen von 07.00 bis 09.00 Uhr, von 13.00 bis 15.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr.
Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen,
wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 09.00
bis 20.00 Uhr 4 Stunden oder mehr beträgt.
Geräusche die von Parkplätzen auf dem Anlagengelände ausgehen sind der Sportanlage
und deren Beurteilungspegel zuzurechnen.
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4.3 Anlagenlärm
Bei den städtebaulichen Orientierungswerten der DIN 18005 /6/ handelt es sich nicht um
Grenzwerte sondem lediglich um Orientierungswerte. In l23/ wird dazu ausgeführt:
„Grenz- oder Richtwerte, die zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Geräusche nicht überschritten werden dürfen, sind für die Bauleitplanung
normativ nicht festgelegt. Welcher Lärm noch zumutbar ist, richtet sich nach den Umstän-
den des Einzelfalls, insbesondere nach der durch die Gebietsart und durch die tatsächli-
chen Verhältnisse bestimmte Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit. Die Schutzwürdigkeit
wird vor allem durch den jeweiligen Gebietscharakter und durch eine planerische oder
Iärmbezogene Vorbelastung bestimmt.
Der Planungsleitsatz „Schaffung gesunder Wohnverhältnisse" (§ 1 Absatz 6 Nr.1 BauGB)
bedeutet grundsätzlich, dass unverträgliche Nutzungen voneinander zu trennen sind (§
50 BImSchG). Dieser Trennungsgrundsatz kann im Einzelfall zumindest teilweise zurück-
treten, wenn er im Konflikt mit anderen Zielen steht. Eine Übem/indung des Trennungs-
grundsatzes kommt vor allem bei der Überplanung von Gemengelagen oder der Konversi-
on ehemals industriell und gewerblich geprägter Flächen in Betracht. Grundsätzlich gilt,
dass die betroffenen Nachbarn vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen sind.
Soweit gewerbliche oder industrielle Gebiete im Laufe der Zeit unmittelbar an Wohngebie-
te herangewachsen sind, können Überschreitungen der jeweiligen lmmissionsrichtwerte
nach Maßgabe der konkreten Schutzwürdigkeit in einem angemessenen Rahmen zuge-
lassen werden.
Nur erhebliche Nachteile und Belästigungen sind im Sinne des Bundes-
lmmissionsschutzgesetzes zu berücksichtigen. Erhebliche Belästigungen sind nach dem
grundlegenden Urteil des BVerwG (BVem/G, Urt. vom 11.02.1977; IV C 9.75) nur jene, die
den Betroffenen nicht zuzumuten sind. Deshalb ist die Zumutbarkeit für die Bestimmung
der Erheblichkeit entscheidend. .
Baugebiete werden „in sich ” gegliedert; lediglich GE- und G/-Gebiete können auch im Ver-
hältnis zueinander gegliedert werden. Sofern Baugebiete „in sich“ gegliedert werden, ist
auf den allgemeinen Störgrad von Gewerbebetrieben (nicht störend - nicht wesentlich stö-
rend; erheblich belästigend - nicht erheblich belästigend) abzustellen.
Bei der Planung ist vorsorglich von der höchstzulässigen und hinsichtlich der zu enivarten-
den Emissionen ungünstigsten Ausnutzung der vorgesehenen Gebietsfestsetzungen aus-
zugehen.

Der Leitgedanke bei der Neuplanung von Gebieten für die Wohnnutzung oder für sons-
tige schutzbedürftige Nutzungen in der Nachbarschaft bereits vorhandener gewerblicher
Nutzungen ist die Festsetzung von planerischen Umweltschutzmaßnahmen im Bereich der
später hinzukommenden Nutzung (Verursacherprinzip). Nach dieser Auffassung hat derje-
nige, der durch seine Maßnahmen einen Konflikt auslöst, maßgeblich zur Konfliktlösung
beizutragen. Dies hat u. U. Bedeutung für die Frage, in welcher Reihenfolge und auf wel-
chen Flächen notwendige Schutzmaßnahmen zu treffen sind.“
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Im vorliegenden Fall ist der nordwestlich gelegene Betrieb der Fa. Lomberg auf dem
Grundstück Fl.-Nr. 3130/1 (Kfz-Werkstätte) als Bestand und daher als Vorbelastung für
die heranrückende Wohnbebauung zu berücksichtigen. Es ist sicherzustellen, dass diese
Anlagen nicht im Bestand gefährdet werden.
Zur Vorsorge sowie zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Geräusche wurde vom Gesetzgeber am 26.08.1998 die
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) I8/ erlassen. Sie gilt - im Rahmen der
Durchführung von Einzelbauvorhaben, unter Würdigung der in Kapitel 1 der TA Lärm I2/
aufgeführten Ausnahmen - für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des zweiten Teils des Bundes-
lmmissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen und damit für die vorgenannten Anla-
gen.
ln der TA Lärm I2/ vom 26.08.1998 sind die in Tabelle 5 genannten schalltechnischen Im-
missionsrichtwerte für die Summe der Anlagenlärmimmissionen am jeweiligen lmmission-
sort angegeben.

wenngebıet (wA› ss es _ 40 qs(A›2
g Mıšen/Derfgebie±(ıvli/ÄMD) so es 45 dB(A)2

Gewerbegebiet (GE) 65 dB 50 ,dB A)/'\J> §1 /\

Industriegebiet (GI) _ 70 dB W 70 dBê 's

Ä , Ä Wlmmissionmsrichtwert
Gebietseinstufung Tag Nacht

Ä )
Tabelle 4: lmmissionsrichtwerte nach TA Lärm (Auszug)
Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 6.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum
von 22.00 Uhr- 6.00 Uhr, wobei zur Beurteilung nachts diejenige volle Nachtstunde he-
ranzuziehen ist, die den lautesten Beurteilungspegel verursacht.
Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit
dies wegen besonderer örtlicher oder betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung
des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige
Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist dabei sicherzustellen.
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die in Tabelle 4 genannten Richtwerte tags-
über um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.
Bei seltenen Ereignissen betragen die lmmissionsrichtwerte für alle Gebiete mit Ausnahme
von lndustriegebieten tagsüber 70 dB(A) und nachts 55 dB(A). Einzelne Geräuschspitzen
dürfen diese Werte in Gewerbegebieten tagsüber um nicht mehr als 25 dB(A) und nachts
um nicht mehr als 15 dB(A) sowie in den übrigen Gebieten tagsüber um nicht mehr als
20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten.
Der von der Anlage verursachte lmmissionsbeitrag ist als nicht relevant anzusehen, wenn
die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die lmmissi-
onsrichtwerte nach Nummer 6 TA Lärm am maßgeblichen lmmissionsort um mindestens
6 dB(A) unterschreitet.
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5. Rechnerische Ermittlung der Geräuschimmissionen
5.1 Verkehrslärm

5.1.1 Straßenverkehr
Um die Verkehrslärmimmissionen beurteilen zu können, wurden folgende Verkehrszahlen
aus dem Jahr 2010 zugrunde gelegt (Tabelle 5).
Die Verkehrszahlen für den Hammerweg wurden durch die Stadt Weiden erhoben /27/.
Die Tag/Nacht-Verteilung und der Schwerverkehrsanteil wird entsprechend der Tabelle 3
der RLS 90 für Gemeindestraßen angesetzt (Details siehe Anlage 2).
TKZSTNRJahr Straße Von Bis MT PT MN PN MD PD ME PE LMT LMN LMD LME Al›;c¬mtlSlaIion Bauamt

399102010 B22 l2657nñrdI.Weid rlsslral1ıóslI.Wıi<lenlLan 858 4,1 154 5.2 975 4,8 627 2,1 68,1 60,7 88,8 66 1920 1,212 IBAA

Tabelle 5: Verkehrsbelastung B8, DTV 2010
Weitere Daten sind der Anlage 2 dieses Berichtes zu entnehmen.
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5.1.2 Sportanlagenlärm
Für die Ermittlung der Sportanlagenlärm-Immissionen werden die folgenden schalltech-
nisch relevanten Emittenten berücksichtigt.

1. Tennisplätze
2. Beach-Volleyball

Parkplätze
Tennishallen

Die Berechnungssituation mit Eintrag der angesetzten Punkt-, Linien- und Flächen-
schallquellen ist in den Lageplänen in der Anlage 1 ersichtlich.
Die immissionsrelevanten Ausgangs- und Berechnungsdaten sind nachfolgend für die ein-
zelnen signifikanten Geräuschquellen aufgelistet und u. a. in der Anlage 2 dieser Untersu-
chung für die Berechnung mit EDV-Unterstützung wiedergegeben.
lm EDV-Programm SoundPLAN können für jeden Emittenten so genannte „Tagesgänge“
berücksichtigt werden. Hier kann die Einwirkzeit eines jeden Emittenten zu jeder Stunde
des Tages angegeben werden, wobei die Einwirkzeit in Sekunden, Minuten oder Einheiten
pro Stunde bzw. prozentual dargestellt werden kann.
Aus den Einwirkzeiten für die jeweilige Teilzeit errechnet sich dann die Zeitkorrektur nach
A Lr = 10 *lg (Ts/Ti)
mit:

P9*

7'; = Einwirkzeit des Emittenten in der Teilzeit
T. = Dauer der Teilzeit (z.B. 2 Stunden in der Ruhezeit von 20.00 Uhr - 22.00 Uhr).
Die Einwirkzeiten berücksichtigen jeweils den ungünstigsten Betriebszustand.
Die einzelnen Beurteilungspegel der jeweiligen Teilzeiten werden anschließend für den je-
weiligen Beurteilungszeitraum (Tag, Nacht) aufsummiert und bilden den Gesamtbe-
urteilungspegel. Dieser wird dem lmmissionsrichtwertanteil für die Teilfläche der Erweite-
rung gegenübergestellt.
Für die Berechnungen zum Sportanlagenlärm wurde mit der sonntäglichen Ruhezeit
tagsüber der ungünstigste Beurteilungsseitraum zugrunde gelegt um Einschränkungen der
Sportanlagen auszuschließen. Auf eine explizite Betrachtung der weiteren Beurteilungs-
zeiträume kann daher verzichtet werden.
Die angesetzten Emittenten und deren Beschreibung sind der Anlage 2 zu entnehmen.
Für die Berechnung Schallabstrahlung durch Gebäude entsprechend /21/ mit der Software
„SoundPLAN“ kann ein Gebäude aus Flächenschallquellen für jede Fassadenseite model-
liert werden. Diese Flächenschallquellen werden an das Gebäude gesetzt, so dass auch
die Abschirmung durch das Gebäude selbst entsprechend berücksichtigt wird.
Der Schallleistungspegel einer Flächenschallquelle errechnet sich wie folgt:

1

r ¬ r *SLW, = LM, + Cd ~ R +101g[-S†J
^ 0

wobei:
L'wA: Schallleistungspegel In dB(A)/m2
L,›,i„: Schalldruckpegel lm Abstand von 1 bis 2 m von der Innenseite des Bauteils ln
dB(A)
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Ce Diffusitätsterm für das lnnenschallfeld am Bauteil in dB
R'w: Bau-Schalldämmmaß in dB
S: Fläche des Bauteils in m2
So: Bezugsfläche in m2, Su = 1 m2

Nach EN DIN 12354 ist der Diffusitätsterm Cd abhängig von der Raumeigenschaft und der
örtlichen Oberflächeneigenschaft der Innenseite der Gebäudehülle
Situation Cd in dB
Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffu- -6
ses Feld) vor reflektierender Oberfläche
Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffu-
ses Feld) vor absorbierender Oberfläche
Große, flache oder lange Hallen, viele
Schallquellen (durchschnittliches lndustrie-

__gebäude) vor reflektierender Oberfläche
lndustriegebäude, wenige dominierende
und gerichtet abstrahlende Schallquellen
vor reflektierender Oberfläche
lndustriegebäude, wenige dominierende
und gerichtet abstrahlende Schallquellen
vor absorbierender Oberfläche

Die Gleichung 7a der VDI 2571 (zurückgezogen) gibt als Diffusitätsterm Cd 4 an da mit
einem Summenpegel von Li = 75 dB(A) für den lnnenpegel gerechnet wird
Die Umfassungsbauteile und deren Emissionsdaten (Schallleistungspegel Schalldämm
maße, Zuschläge) sind ausführlich den Anlagen 2 und 3 dieser Untersuchung zu ent
nehmen.
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Anlage 2: Emittentendaten
Wohngebıet Sportpark am Hammerweg

Emissionsberechnung Straße Verkehrslärm Varıante 3
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Anlage 2: Emittentendaten
Wohngebiet Sportpark am Hammerweg \

Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Sportanlagentàrm Variante 3
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Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Sportanlagenlärm Variante 4
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Anlage 2: Emittentendaten
Wohngebiet Sportpark am Hammerweg

SoundPLAN Emissionsbibliothek

[dB(A)/unii]

AÄS HS8
ííííí MLJÄ í_ííííí íííííííHvw í_ííí_:mhi íííííííí _m_____› i ií  _

70

60

50

30

20

10

0 _ \ › ›

Sum 125 200 315 400 630 800 1250 2000 3150 5000 B000
Fmquønz [Hz]

dB(A)†ArHage 67.6 ` 72.8 77,5 51.5 78.0 74,2 64.2 90.0
68.9 I 75,1 77,8 ' 83.4 76.5 74,1 60.3 _
70.8 76.9 78.5 80.4 75.7 | 69.6 57,3 §

Sport und Umwefl

Emııltlung von Schaıiomıssıonen um Schallınmıssıonen von Spor!~ und Fmzeıtanlagefl

Feslslešlung des Stand-es def Technlı

Technische« Eberwachungs~Veveın Noıddeulschland e.V.
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VDI 37702002 -04: .Emissıonskønnwede lschnıwher Schalkquellen Sport ~ und Freızeiraniagen“. Apnl 2002

abßonsulianls GmbH Seııe 1
Allemreswftz 25, 9264-B Vohenslfauß (16.01.2015

S`xıLııdP.NI 7 ll
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Anlage 2: Emittentendaten
Wohngebiet Sportpark am Hammeıweg

SoundPLAN Tagesgangbibliothek
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Anlage 2: Emittentendaten
Wohngebiet Sportpark am Hammeiweg

SoundPLAN Tagesgangbibliothek
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Anlage 2: Emittentendaten
Wohngebiet Sportpark am Hammerweg

SoundPLAN Emissionsbibtiothek
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1o.a 16.9 va; ao.4 15.1 a9.a am

Spcıt und Umwelt

Ermitttung von Schatiemımıomn und Sohaltmmissionen von Sport- und Frerzettanlagen

Festsleliung des Standm der Tedınlt

Technisdıer lfberwachungs-Verein Norddeutschtand a.V.

im Auftrag des Nımersacimschen Umwettrnınıstøıs
Ausgabe 1987

Terzspektrum des Schaliaatungsμegets für einen Tennısptatz
LWA = 90 dB(A) pro Autsdttagpunki nach.

VDI 37702002 ~04..Emıssıomtuennwerteted1nıaohcr Schaltquetlm Sport « und Freızartanlagen'._›§ı-ni 2002

:ıbConsutlants GmbH Seite 1
Aitantreswıiz 25. 92648 Vohenstrauß 06.01.2015
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Anlage 3: Schallausbreitung
Wohngebiet Sportpark am Hammerweg

Mittlere Ausbreitun Leq(Auszug)
Sportanlagenlärm Variante 4

Hßlldı.
Seltıllquıtlı Mm der Schılqıılı
LI «Br/\› Imflmfli
Rw dB lıwırtıtıı Sehılllnm-Ilıll
LM dB(A) Schdıülınngıpıμl pro rn nf
Lw dB(A) SchılıtıMııpqıı wo Anlıgı
ıoaıı B mm' Gr6llıdır0\nıı(|.tın9ıorıırFlıohı)
KI dB Zuıohtıq 1t1r hpulltlltbltıl
KT dB Zuıohııg N11 Tennıllgliıl
Ko dB Zuıol1tıg|tlr gırhhtıtı Abıırıhttnq
S Mtltuı Biıiımtını Sıhıılquılı - mtııiomcn

Mtttırı mıptmg ıu1gnınd gıenıtfheiıır Auııımıunq
gr Mittırı Chırpfmq aufgrund bedındfılrt

Abu Mitten l¦ln1›1\ı1g ıufqıı\d Atmltırnung
Aıtm Mitten Chırpfıııg ıu1gnM Luflıbıerptlcn

Mtttırı Mwırunı man Bıwuonı. hduıvlııdlndı und Bıbıuunı
ADI Mtttırı lımwlrttıınqılnrrılrıur
.ıuırı ıwııımuitıig mn nırııimıi
Lı dB(A) Wııw ımıır Bohıldruatr ım Imiııkınıort Lı~l.w «Kombi-vAı1lv›AgroAbır«Aıtı1»A1ot_ıııJ1euu›Aw hd«dLrı1|
rtl... (UM) al Knmlttuı Bıirlıbııııın
MUM) dl Mııııltınıuııltlıq (Arm)
LıM dB(A) lıumlurtgıpıgıl mıııgı
dLw (Lı.N] dB Knrnmır Bıtrlıbııılın
ZNLLNJ 65 Miııılınıuıniüıg (Ami)
|.r,N dB(A) lıurlßlttnßıpıflıl nnelttı

m
MN GB
A ai
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Arnıo §8
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GB

v
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Wohngebiet Sportpark am Hammen/i/eg
Mittlere Ausbreitung Leq(Auszug)

__________ ___ Sportanlagenlärm Variante 4

Pflrpfi Nord
Pıíalıfl 306
Bøıßhvolıybl
Tırıuı I.1
Tırviı 82
Tıfiı 0.1
Tınntı 9.2
Tınılı 4.2
Tınıiı 31
Tıınlı 5.2
Tımtı 5.1
Tımtı 22
Tıınlı 4.1
Tımtı 1.2
Tııınlı 3.1
Tımiı 2.1
Ttıfh 1.1
N011
Dıoh
Fııııdı 0
Fııııdı 3
Fııııdı 0
Fııııdı '.1
Fııııdı 1
Fııııdı 7
Fııııdı 2
Iıtıldl 5
Fııııdı 5
Fııııdı 4
Fııııdı 1
Fuııdı ø
Fflııdı 11
Fıııdı 2
Fııııdı 0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
óß
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0

750
15.0
15,1)
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0

Fııudıı

75,0
75.0
79,0
75.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
010
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

25.0
25,0
25.0
30.0
30.9
25,0
25.0
30.0
25.0
25.0
30.0
25.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
20.0

1350 0
82,0 312,1
80.0 007.3
00.0
00.0
60.0
60.0
00.0
90.0
WD

1307]
1828.!

151.9
151.7
157,4
122.3

00.0
90.0
00.0
l0,0
N.0
l0,0
90.0
17.5
78.1
87.8
07.0
03.0
06.9
55.1 10.1
53.2 168
57.7 14.7
07.7 147.2
48,5 8,6
57,8 182,0
51.0 122.1
44.1 2,0
02.2 132.7
52.7 14.7
57.2 41.8
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00.20
154.88
75,40
88,88
04.33

101.81
176.37
181.44
100,37
150,71
100,88
195,25
197,14
200,21
208.40
210,34
122.27
09.80

1 10.05
88,70
02.24

112,81
97.85
75.92
99.90

130.90
70.44

135,68
1 1 1.80
78.43

1 10.45
90.17

1 14.52
75.95

-46,6
-54.3
-48,5
-40,8
-50.5
-51,1
-55.9
-55.2
-50.8
-50,0
-58.8
-su
-su
.am
.su
41.1
.su
.sm
.ara
-40.1
60,3
-82.0
-50.8
48.0
f¦1,0
-53,7
4.1
.ıa,1
-an
411.1
au
-so.o
-szz
.ıa.1

-5.8 0.0 40,0
0,0 0.0 522 88.5 . 14,3 -341 41,2 0.0 -0.1 0.0 2,5 54.7 0,0 0,0 81,7
0.0
0.0
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Anlage 3: §cha|Iausbreitung
Wohngebiet Sportpark am Hammerweg

Mittlere Ausbreitung Leq(Auszug)
_? Ü Sportanlagenlànn Varian1§~1_

rımno 10.0 :0.0 -11.0 su 10.0 a 0 a 114.01 -sa: -4.1 -10,0 -0.2 0.0 0.0 »10.1 00 0,0 -12.2
° . . 1° „ 3 ° 3 .. 1 '° . ° , °°'" °° °- .. .

0.0 0.0 sa.: us ms -:av 0.0 -zu 0.1 0.0 2.0 47,: 00 0.0 su
0.0 0.0 00.0 00.0 -ua -3.0 0.0 -0.0 0.0 :.0 us 0.0 oo us

P8119012 N20 , 1350.0 - . .

'O

uuuuuuuuwuuuuuuøoaoooooøooooooøø ooooooaoooooonooooooøoooooøønooo wuouuuuuuuuuuoouuuuuuuuuuuuuwwww

.23.3_ a».2 ca-›ı.ı›

Bıløhvnbybıl 007.3 155.47 . . , .
Tınnl 4.2 0.0 0.0 00,0 102.30 -50,2 -3.7 0.0 -1.0 0.0 2.5 34.0 0,0 0,0 34,0
Tımiı 32 0.0 0.0 H10 W.0 100.00 -50,4 -3.0 0.0 -1.0 0.0 2.5 34,4 0.0 0,0 34.4
Tınıfl 22 0.0 0.0 Ü.0 K10 105.20 -50.0 -3.0 0,0 -1.0 0.0 2.5 33,0 0.0 0.0 33.0
Tcmh 0.1 0.0 0.0 00.0 Ü.0 107,00 -50.0 -3.0 0.0 -1.0 0.0 2.5 33.0 0.0 0.0 33.0
Tıhni 4.1 0.0 0.0 W.0 00.0 201.37 -57,1 -3.0 0.0 ~1.1 0.0 2.5 33.0 0.0 0,0 33,0
Tınnil 12 0.0 0.0 00.0 00.0 200.74 -57,0 -3.0 0.0 -1.0 0.0 2.5 32.0 0.0 0.0 53.0
T4000 3.1 0.0 0.0 00,0 00.0 205.72 -07,3 -3.0 0.0 -1.1 0.0 2.5 33,4 0.0 0.0 33.4
TUMIO 2.1 0.0 0.0 00.0 00.0 213.14 -57,0 -3.0 0.0 - 1,1 0.0 2,5 32.0 0,0 0.0 32.0
Tınm 1.1 0.0 0.0 00.0 00.0 220.33 -57.0 -4.0 0.0 -1.1 0.0 2.5 32.0 0.0 0.0 32.0
Plfhahfi S011 0.0 0.0 57 .1 02.0 312.1 -47.0 -2.5 - 12.4 -0.2 0.0 1.5 23.5 0.0 0,0 32.5 -5.0 0.0 20.7
Tınnll 0.1 0.0 0.0 00.0 00.0 -40.0 -2.0 -10.2 -0,2 0.0 0.7 30.0 0.0 0.0 30.0
Tınnlı 0.2 0.0 0 00.0 00.0 00,74 -50.7 -3.0 -10.0 -0.3 0.0 2.2 30,7 0.0 0.0 30.7
Tınnlı 0.1 0.0 0 00.0 00.0 103.00 -51.3 -3.0 -0.4 -0.3 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0 20.7
Tınnlı 0.2 0 00.0 00,0 107,01 -50.0 -3.0 -2.0 -0.0 0.0 0.5 20.4 0.0 0.0 20.4
Tınnlı 0.2 00.0 00.0 111.40 -51.0 -3.2 -0.0 -0.3 0.0 0.0 20.0 0.0 0,0 20.0
D611 40.0 70.1 1020.2 100.75 -51.7 -2.7 -0.0 -0.2 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 10.0
Elch 40.0 77.0 1307.? 131.00 -53.4 -3.1 -0.0 -0.3 0.0 1.4 13.2 0.0 0.0 10,2
Fııııdı 0 40.0 07.0 151.0 110.05 -52.0 -3.3 -0.7 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
Fßııdı 3 41.0 02.0 151.7 00,23 -00.0 -2.0 -10,2 ›0.2 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 5.1
Fflıldl 0 41.0 03.0 157.4 100.05 -51.0 -3.0 -0.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
Flılldø 3 40.0 00.0 122,3 122.12 -52.7 -3.2 -0.3 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 2.5

0 07 1 3 -3.5
-54.3 3.0

. 147.2
Ffilldı 4 40.0 07.0 152,0 140.10 - -0.3 0.0 0.0 -4.3 0.0 0,0 -1,3
Fıııldı 1 40.0 50,1 10,1 107.44 -51.0 -3,0 -0.3 -0.2 0.0 0.0 -5.1 0.0 0.0 -2.1
Fııııdl 7 41.0 53.2 10.0 ~40,5 -2.7 -10,7 -0.2 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -3,0
Flııláß 1 41,0 01.0 122.1 121.40 -52.7 -3.2 -17,0 -0.3 0.0 0.0 ›0,3 0.0 0,0 -5.3
Flllldl 2 45,0 57,7 14.7 100.07 -51.0 -3.1 -14,2 -0.2 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -5.0
Fılııdı 11 41.0 02.2 132,7 120,37 -53.2 -3.3 -17.2 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0,0 0.0 -5.0
Fßıldı 0 41.0 40.5 55,31 -40.0 -2.7 -10.7 0.0 0.0 -11,0 0,0 0.0 -0.0

-10.3
so -0.:

nmaıø 41,0 01,2 41,0 ima .su -0.0 -11.: -0.0 0.0 0.0 -1s,a 0,0 0.0

abconsulıants GmbH äfå
ab Aitentreswiiz 25, 92648 Vohenatrauß am3 von „O

0.
0.

0.0 0.
0.0 0.0

75.0 25.0
75.0 25.0
75.0 25.0
75.0 30.0
70.0 30.0 -10.1
75.0 25.0 -14.2

P4144005 75.0 25.0 40, 140,71 -54, -10.7 -0.3 0.0 0.0 ›4.2 0.0 0,0 -1,2
75.0 25.0 ^17.1
75,0 25.0
75.0 30.0
75.0 30.0
75.0 25.0
75.0 30.0
75.0 30.0
75.0 30.0
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Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Mittlere Ausbreitung Leq(Auszug)

Sponanlagenlärm Vari_a_ıjı1e 4 _
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Fıiııdı 2 100.04 -51.7 -3,0 -10.7 -0.2 0.0 0,0 -10.1 0.0 0.0 -13,1
Fıııııíı 0 75.0 30.0 41,0 44.1 2.0 05.20 -40,0 «2.7 -10,7 -0.2 0.0 0.0 -10.1 0.0 0.0 -13.1
Flılıól 10 75.0 30.0 41.0 51.3 10.0 123,05 -52.8 -3,3 -17,0 -0.3 0.0 0.0 -10.2 0.0 0,0 -10.2
Fılııdl 12 75.0 30.0 41.0 51,1 10.2 135.00 -53,0 -3.4 -10,0 -0.3 0.0 0.0 -20.2 0,0 0.0 -17.2
Plaid! 4 75 0 30ı0 41.0 43 5 1.0 05 05 -40,7 -2 7 -17.3 -0|2 0-0 0.0 -23ı3 0 0 0.0 -20.3

Pliøhfl Mufl 0.0 0,0 52.2 03.5 13505 40.U -44.7 -3.2 -1.2 -0.3 0.0 3,0 40,1 0.0 0.0 40.1
Tlnflı 0.1 0.0 0.0 00 0 N,0 114.47 -02.2 -4.2 -0.4 -0.7 0.0 2.5 30.1 0.0 0.0 30,1
Bıtdhvdfiybil 0.0 0.0 00.0 00.0 307,3 150.00 -55,0 -4.3 - 10.3 -0.7 0.0 10.3 20.1 0.0 0.0 37,1
Tınflı 0.1 0.0 0.0 00.0 00.0 13204 -03.4 -4.2 -0.4 -0.7 0.0 2.3 30.7 0.0 0.0 30,7
7441004 5.1 0.0 0.0 00 0 00 0 219.50 -57.0 -4.3 0.0 -1.1 0.0 3.5 33.3 0.0 0.0 33,3
Tıflflı 5.2 0.0 0.0 00.0 00,0 220,02 -57.0 -4.3 0 0 -1.1 0.0 2.0 32,3 0,0 0.0 32.3

0.0 0.0 00,0 00 0 54 0 -4.3 3.4 -0.7 0.0 1.0 31 ,7 0.0 0.0 31.7

99PPP?oooooo 'obb'o'o1~'`

B

3.38.8.8.._ ooonoa

an

3.2if»co-
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'~ı0 .E 'o .5-ıa
70111114 0.2 140.04 - . -
Plkphfl 500 0.0 -13,2 -0.3 0.0 1.0 10,1 0.0 0.0 27.1 -5.0 0.0 21.3
Tıııniı 0.2 0.0 120.50 -53.0 -4.2 ~11.0 ›0.3 0.0 2.0 20.2 0.0 0.0 20.2
Tcnniı 4.2 0.0 200.05 -57.0 -4,3 -10,3 -0.7 0.0 0.0 21.2 0,0 0,0 21.2
T0101! 4.1 0.0 220.04 -57.0 -4.3 -10.1 -0.7 0.0 0.7 20.7 0,0 0.0 20.7
D011 70.0 25.0 40.0 70.1 1020.2 137.07 -53.0 -3.0 -7.4 -0.3 0.0 2.3 15.0 0,0 0.0 10,0
TIM!! 3.1 0.0 222.00 -57,0 -4.3 44.2 -0.7 0.0 0.0 10,0 0.0 0.0 15.0
T4M14 3.2 0.0 202.72 -57,1 -4.3 -10,0 -0.7 0.0 0.0 15,0 0.0 0,0 15.0
04011 75,0 20.0 40.0 77.0 1307] 102.23 -55.2 -4.0 -7.0 -0.4 0.0 1.7 12.1 0.0 0.0 15.1
74|1|09 2.2 0.0 0,0 00,0 00,0 200.77 -57.4 -4.3 -17.2 -0.0 0.0 0.0 13.3 0,0 0,0 13.3
Tınrñı 1.2 0.0 0.0 00,0 00.0 211,00 -57.0 -4.4 -10,2 -0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 13.0
74|1|00 2.1 0.0 0.0 00.0 00,0 227,30 45.1 -4.4 -10.0 -0.0 0.0 0.0 12,0 0.0 0,0 12.9
Tlınil 1.1 0.0 0.0 00.0 00,0 232,30 -50.3 -4.4 -17.0 -0.0 0.0 0.0 12,4
Fııııdl 0 70.0 25.0 40.0 07.0 151.0 140.84 -54,5 «4.3 -0.2 -0.3 0.0 1.5 7.0
Fııııdı I 75.0 30.0 41.0 03.0 157.4 12040 -53.2 -4.2 -3,3 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fflsldl 3 75.0 30.0 41.0 02.0 151.7 124.77 -52.0 -4.1 -10.7 -0.3 0.0 0.0 ›2.2 0.0 0.0 0,0
Fııııdl 3 70.0 20.0 45.0 00.0 122,3 152.02 -54.0 -4.2 -10.0 -2.0

75.0 25.0 40.0 07.7 -10.4

0.0 0.0 12.4
0.0 0,0 10.0

Flflldl 4 70.0 25.0 40,0 07.0 102.0 175.00 -05.0 -4.3 -17,0 -0.4 0.0 2.0 -5.5 0,0 0.0 -2,5
P4044414 1 15.0 25.0 40.0 50.1 10.1 137.30 -03.0 -4.2 -0.2 -0.3 0.0 0.0 -0,4 0.0 0.0 -5.4
Fıııldl 0 75.0 30.0 41.0 57.2 140.00 -54.0 -4.2 -10,2 -0.3 0.0 0.0 -0,0 0.0 0,0 -5,0
P4404110 7 75.0 30.0 41.0 53.2 112.01 ~52.0 -4.1 -0.3 -0.2 0.0 0.0 -0,5 0.0 0.0 -0.5
Fluid! 1 75.0 30.0 41,0 01.0 122.1 151.34 -54.0 -4.2 -17.4 -0.3 0.0 0.0 - 11.7 0.0 0,0 -0.7

abconaultanta GmbH 412-°
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-0.3 0.0 2.0 0.0 0,0 0.1
Flııdıß 147.2 170,03 -55.0 -4.3 -0.4 0.0 1.0 -4.0 0.0 0.0 -1,0 `



Anlage 3: Schallausbreitung
Wohngebiet Sportpark am Hammerweg

Mittlere Ausbreitung Leq(Auszug)
Sponanlagenläm Variante 4
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75.0 25.0 50 0 57.7 14 7 53 0 -4.2 -14 1 0.3 0.0 0.0 11 1 0 0 0,0 -5 7
75.0 30.0 410 52.2 2. 54 0 -4.3 -17 7 0 3 0.0 0.0 11 0 0.0 0 0 -5 0

2| 5

Fllıldl 2 . . 130,00 - . . - ~ . . .
FIIIMI11 . 13 1 150.52 - . . - . - . . .
Fııiıdı 5 75.0 30.0 51.0 40.5 113.75 -52,1 -4,1 ~10.1 -0.2 0.0 0.0 -15.0 0.0 0.0 -12,0
Flıııdı 2 75.0 30,0 51.0 52.7 130.55 -53.0 -4,2 ~16.0 -0.3 0.0 0.0 -15,7 0,0 0.0 -15.7
Flllldı 0 75.0 30.0 41.0 04.1 113.02 -52.1 -4.1 -0.9 -0.2 0.0 0.0 -10.3 0,0 0.0 ~15,3
Flllldl 10 75.0 30.0 41.0 51.3 150.00 -9.5 -4.2 -17.3 -0.3 0.0 0.0 -223 0.0 0.0 -10.2
Fıılldı 12 75.0 30.0 -11.0 51,1 104.05 -55,3 4.3 -11.0 -0.4 0.0 0,0 -23,5 0,0 0,0 -20.5
Fıııldll 750 300 410 43.5 15 114.34 -52.2 -4.1 ~11.5 -02 00 00 -275 00 00 -

00.01.2015
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Anlage 3: Schallausbreitung

Hinweis zur Spalte „K0“ :

im Ausdruck „Liste der Emittenten“ (Anlae 3) K0 = K9 zur Berücksichtigung der Abstrah-
lung in den Vieıtelraum für Ausbreitung nach DIN ISO 9613-2 (KQ = 3 dB(A) für Wände, KQ
= 0 dB(A) für Dächer)

o im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“ (Anlage 4) setzt sich K0 wie folgt zusammen:

1.

2.

Für Quellen ohne Schalldämmspektrum_(§ummenpegel1:
Kg = 3 dB(A) für Wände, K9 = 0 dB(A) für Dächer und
Zuschlag für Bodenreflexion nach DIN ISO 9613-2 „Alternatives Verfahren"

Für Quellen mit Schalldämmspektrum:
Kg = 3 dB(A) für Wände, Kg = 0 dB(A) für Dächer. Einen expliziten Zuschlag für Boden-
reflexion gibt es in der DIN ISO 9613-2 „Allgemeines Verfahren" nicht, da dort die unter-
schiedliche Bodendämpfung im Quell-, Mittel- und Empfängerbereich frequenzspezifisch
unterschiedlich berücksichtigt wird.

Hinweis zur Spalte „s“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung":
v Entfernung zwischen Emittenten und lmmissionsort. Für Linien- und Flächenschall-

quellen wird eine mittlere Entfernung angegeben, da diese Schallquellen in Teil-
schallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegel-
schallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch auf-
grund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hinweis zur Spalte „Ad.„“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“:

Mittlere Entfemungsminderung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mitt-
lere Entfernungsminderung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen
zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist
in einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfal-
lenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hinweis zur Spalte „Agr“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung":
O

Hinwei

Mittlerer Bodeneffekt. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Bo-
dendämpfung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt wer-
den. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer
gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden
Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.
s zur Spalte „dLwZ“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung":

o Zeitkorrektur (10 lg(Te/Te), Te: Einwirkzeit, Te: Bezugszeit
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Anlage 3: Schallausbreitung
Hınweıs zur Spalte „Abar“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung":

Mittlere Einfügedämpfung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere
Einfügedämpfung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt
werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in ei-
ner gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden
Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hınweıs zur Spalte „Aa,m" im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung":

Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption. Für Linien- und Flächenschallquellen wird
eine mittlere Dämpfung durch Luftabsorpticn angegeben, da diese Schallquellen in
Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spie-
gelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch
aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch er-
stellt.

Hınweıs zur Spalte „Amigo“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung":

Mittlere sonstige Dämpfung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere
sonstige Dämpfung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt
werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in ei-
ner gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden
Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hınweıs zur Spalte „Cmet" im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung":

Mittlere meteorologische Korrektur. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine
meteorologische Korrektur angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen
zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist
in einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfal-
lenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.
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